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konfeſſionellen Anſtalten und Krankenhäuſern zu gute

kommen . Niemand ſei mehr erfreut als das Zentrum ,

wenn es keine Klagen mehr erheben müſſe . ( 163 . Sitzung

vom 14 . Juli 1903 , S . 5234 . )
3. Mehr Freiheit für die krankenpflegenden Orden

forderte der Abg . Erzberger auch im ſozialen Intereſſe ,

um namentlich für das Land eine ſachgemäße Krankenpflege

zu erhalten . Wenn an höchſter Stelle der Ausdruck gefallen
ſei , daß man an den Früchten erkennen werde , welche
Konfeſſion die richtige ſei , ſo müßten auch die Konſequenzen

dieſer Anſchauung gezogen werden . Die Blüten der katho⸗

liſchen Religion , die Ordensgenoſſenſchaften , dürfe man

nicht mit einem Netze kleinlicher Polizeimaßnahmen zu er —

drücken ſuchen . ( 163 . Sitzung vom 14 . März 1905 , S . 5274 . )

tntntæn

C. Foͤrderung des ſittlich⸗religioͤlen

Holltswohles .

t .

1. Die ſtrengere Durchführung der Sonntagsruhe als

Vorausſetzung der Sonntagsheiligung behandeln wir im

dritten Teile ; hier ſei nur an die Anträge des Zentrums

erinnert , die eine 36 ſtündige Sonntagsruhe in Fabriken

forderten , für den Großhandel nur zwei Stunden Sonntags⸗
arbeit zulaſſen und den in Gaſt⸗ und Schankwirtſchaften

beſchäftigten Perſonen mindeſtens jeden zweiten Sonntag
die Zeit zum Gottesdienſt freigeben wollten ( Nr . 555 ) .

Ferner die Anträge auf Sonntagsruhe in Glashütten ( Nr.
662) , auf erhöhte Sonntagsruhe im Reichspoſtbetriebe ( Nr.
547 ) und bei den Reichseiſenbahnen ( Nr . 551 ) . Beim

Militäretat rügte der Abg . Erzberger , daß die Aus⸗

muſterungsgeſchäfte in katholiſchen Gegenden am 19 . März

( Joſephstag ) und 25 . März ( Mariä Verkündigung ) vor⸗

genommen würden . ( 171 . Sitzung vom 23 . März 1905 , S .

5536 . )



2. Über die Petition der Berliner Kreisſynode betr .

Unterdrückung ſchlechter Literatur⸗ und Uunſterzeugniſſe
hatte ſchon im erſten Seſſionsabſchnitt der Abg . Dr . Marcour
einen vortrefflichen Kommiſſionsbericht erſtattet ( Nr. 310 ) ,
in welchem er namentlich mit vieler Mühe auch alle
Stimmen aus dem liberalen Lager geſammelt hatte , die
eine Verſchärfung der Strafbeſtimmungen forderten . Die

Kommiſſion beantragte Überweiſung zur Berückſichtigung ;
Dr . Semmler ( N. L. ) ſtellte den Antrag auf Übergang zur
Tagesordnung ( Nr . 513) j . Am 12 . Mai 1905 kam die

Petition zur Verhandlung . Der Abg . Roeren trat in

längeren Ausführungen für den Kommiſſionsantrag ein ;
es handle ſich darum , wirkſame Mittel zur Bekämpfung
des Schmutzes in Wort und Bild zu gewähren , was an —

geſichts der rieſigen Verbreitung des Schmutzes geboten
ſei . Selbſt liberale Blätter und der Goethebund hätten
dieſe Notwendigkeit zugegeben . In allen anderen Staaten

beſtänden ſchärfere Beſtimmungen . ( 184 . Sitzung vom
12 . Mai 1905 , S . 5972 . ) Der ſozialdemokratiſche Abg .
Heine mußte zugeben , daß es eine „ ekelhafte und wider —

wärtige Schmutzliteratur “ gebe , die ſich auch hier und da
unter der Maske von Wiſſenſchaft und Kunſt verbreitete ;
auch liege in dieſer Verbreitung eine Gefahr für die heran⸗
wachſende Jugend . Aber dennoch lehnte er ſchärfere Straf —
beſtimmungen ab ; wenn die Polizei wollte , könnte ſie
heute ſchon die Schmutzliteratur anpacken , aber dieſe laſſe
die ſchmutzigſten Dinge ruhig gewähren ! Neue Straf —
beſtimmungen ſeien nur gegen die geiſtige Freiheit gerichtet
S . 5974 ) . Der Antrag auf Berückſichtigung fand Annahme
gegen die Stimmen der Nationalliberalen , Freiſinnigen und

Sozialdemokraten ; nur einige Nationalliberale ſtimmten
für den Antrag .

3. Eine Petition forderte Aufhebung der Strafbe⸗
ſtimmungen gegen gewiſſe unſittliche handlungen ( 8 175
des Strafgeſetzbuches ) . Die Kommiſſion beantragte Über⸗

gang zur Tagesordnung ; einen eingehenden Bericht über

dieſe Frage hatte der Abg . Dr . Thaler ausgearbeitet
( Nr . 407) , der auch im Plenum für dieſen Antrag eintrat .
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Bemerkenswert war , wie der Abg . Thiele ( S. ⸗D. ) ſich

ganz für die Petition ausſprach ; aber ſein Fraktions⸗

kollege von Vollmar betonte , daß er nur für ſeine Perſon
geſprochen habe ; die Sozialdemokratie habe als Partei

nichts mit der Sache zu tun . Es wurde Übergang zur

Tagesordnung beſchloſſen . ( 177 . Sitzung vom 31 . März

1905 , S . 5842 . )
4. Die Frage der Religionsbeſchimpfung iſt durch

einen Antrag der Freiſinnigen Volkspartei angeſchnitten

worden ( Nr . 548 ) . Der § 166 des Strafgeſetzbuchs für

das Deutſche Reich lautet :

§ 166 .

Wer dadurch , daß er öffentlich in beſchimpfenden Aeußerungen

Gott läſtert , ein Argernis gibt , oder wer öffentlich eine der chriſt —

lichen Kirchen oder eine andere mit Korporationsrechten innerhalb

des Bundesgebietes beſtehende Religionsgeſellſchaft oder ihre Ein⸗

richtungen oder Gebräuche beſchimpft , ingleichen wer in einer

Kirche oder in einem anderen zu religiöſen Verſammlungen be⸗

ſtimmten Orte beſchimpfenden Unfug verübt , wird mit Gefängnis

bis zu drei Jahren beſtraft .

Hierzu ſtellte nun die Freiſinnige Volkspartei in Ver⸗

bindung mit der Deutſchen Volkspartei den Antrag :

den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , baldigſt einen Geſetzentwurf

vorzulegen , der in §S 166 des Reichs⸗Strafgeſetzbuches die Worte

ſtreicht : „ oder wer öffentlich eine der chriſtlichen Kirchen oder eine

andere mit Korporationsrechten innerhalb des Bundesgebietes

beſtehende Religionsgeſellſchaft oder ihre Einrichtungen oder Ge⸗
bräuche beſchimpft “ .

Dieſer Antrag kam offiziell nicht zur Verhandlung ;

er wurde aber bei der Beratung des Etats des Reichs —

juſtizamtes wiederholt geſtreift . Dr . Müller - Meiningen

meinte , daß die Gottesläſterungsklauſel nicht geſtrichen
werden dürfe , ſondern nur die Beſtimmung über die Re⸗

ligionsbeſchimpfung , da dieſe zu einer der größten Gefahren

für den konfeſſionellen Frieden geworden ſei . Der heutige

Zuſtand bringe die Richter in Gewiſſenskonflikte ; er ſei

eine Imparität zugunſten der katholiſchen Kirche . Dr .

Spahn betonte , daß dieſer Artikel nicht eine Kirche ſchütze,

ſondern die Angehörigen einer Kirche in ihrem religiöſen
Gefühle ; er ſchütze das Individuum . Gerade weil in



Deutſchland die konfeſſionelle Bewegung hochgehe , ſei ein

ſolcher §S nötig , der nur Beſchimpfungen unter Strafe ſtelle .

Staatsſekretär Nieberding betonte , daß er keine Neigung

habe , eine entſprechende Vorlage auszuarbeiten , ſchon weil

der Bundesrat und Reichstag ſie doch verwerfen würde

( 118 . Sitzung vom 14 . Januar 1905 , S . 3768 ) . Der Abg .

Schmidt - Warburg betonte , daß der Artikel nur jenen

beſtrafe , der ſchimpfe ; jedenfalls ſei ein katholiſcher Biſchof

noch nicht auf Grund dieſes Artikels beſtraft worden .

Dr . Müller - Meiningen bezeichnete ſeinen Antrag als

einen „ Kampfantrag gegen das Zentrum “ , hinter dem die ge —

ſamte Linke ſtehe ; dann brachte er einige Zitate aus päpſt⸗

lichen Rundſchreiben vor , von denen der Abg . Dr . Spahn

ſofort nachweiſen konnte , daß ſie nicht richtig wiedergegeben
waren ( 119 . Sitzung vom 16 . Januar 1905 , S . 3803 ) .
Dabei konnte das Zentrum und ſein Redner erſt aus

der Debatte und aus Zwiſchenrufen des Abg . Müller

entnehmen , welche Stellen der Abg . Dr . Müller als ver⸗

letzend für den Proteſtanten vermeinte ; derſelbe rief

wiederholt „ Weiterleſen “ , ſo daß erſt aus der Entgegnung

klarſtand , was der Abg . Dr . Müller beanſtandete . Trotz⸗
dem war Dr . Spahn ſofort in der Lage , die Sache kKlarzu —

ſtellen und nachzuweiſen , daß nicht der Proteſtantismus
als „ Reich des Satans “ bezeichnet war , ſondern die

Freimaurerei ! Man ſieht hieraus , wie einerſeits die

Zentrumsabgeordneten ſtets beſchlagen ſein müſſen und

andererſeits , wie leichtfertig oft von gegneriſcher Seite

Angriffe erhoben werden ! Auch Dr . Hieber ſprach ſich
für den Antrag der Freiſinnigen aus ; ebenſo der Sozial⸗
demokrat Kunert und die Freiſinnigen Schrader und

Dove .
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